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INFORMATIONEN ZU DEN

Rechtsanwaltskosten

MARC QUANDEL
RECHTSANWALT

Rechtsanwalt Marc Quandel ist als hoch-
spezialisierter Jurist seit Jahren in den Bereichen 
Urheber- und Medienrecht, Marken- und IT-Recht 
tätig, zum Fachanwalt für Urheber- und Medien-
recht ausgebildet und Fachautor für die Aus-
bildung im IT-Recht.

Wenn Sie mehr über die KANZLEIQuandel erfahren 
wollen, dann besuchen Sie die Internetseite 
www.RA-Quandel.de oder rufen Sie unter der 
kostenlosen Telefonnummer 0800 - RAQUANDEL 
(= 727 826 335) an.

Bleiben Sie aktuell informiert durch den Blog bei 
www.Joora.de oder hören Sie die kostenlosen 
Podcasts, die Sie im Bereich Service | Podcast bei 
www.RA-Quandel.de finden.
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Gesetzliche 
Rechtsanwaltsgebühren nach 
RVG & Vergütungsvereinbarung
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Die gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren 
und Vergütungsvereinbarungen |
Hintergründe & Erklärungen zum RVG

FAIRE RECHTSANWALTSKOSTEN 
DURCH 
VERGÜTUNGSVEREINBARUNGEN

RECHTSANWALTSKOSTEN
Die KANZLEIQuandel bietet Ihren 
Mandanten seit Jahren professionelle, 
anwaltliche Dienstleistungen auf 
höchstem Niveau an.

Zu Recht erwarten Sie als Mandant 
aktuelles und praxisgerechtes 
Rechtswissen, das durch regelmäßige 
Fortbildungen vertieft und erweitert 
wird, sowie schnelles, zuverlässiges und 
engagiertes Handeln durch Ihren 
Rechtsanwalt.

Aufgrund zahlreicher Gesetzes-
änderungen im Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG), dessen 
Gebührensätze seit 1994 unverändert 
geblieben sind, ist eine kostendeckende 
Mandatsbearbeitung allein auf Basis des 
RVG nicht möglich.

Daher ist in vielen Fällen eine 
(zusätzliche) Vergütungsvereinbarung 
notwendig, um eine sinnvolle, 
kostendeckende Bearbeitung zu 
ermöglichen.

Der Gesetzgeber hat hierzu seit 2008 die 
Vergütungsvereinbarung eingeführt.

VERGÜTUNGSVEREINBARUNG - 
PAUSCHAL, NACH STREITWERT ODER 
STUNDENHONORAR
Jeder Fall ist anders! Die individuelle Rechtsberatung  und 
die gerichtliche oder außergerichtliche Vertretung durch den 
Rechtsanwalt Ihres Vertrauens bedingt eine ebenso 
individuelle Vereinbarung über die Vergütung, also die 
Kosten der anwaltlichen Tätigkeit.

Wegen der nebenstehenden Hintergründe sind in der 
KANZLEIQuandel individuell verschiedene Vergütungen 
möglich. Neben einer pauschalen Vereinbarung, die Ihnen 
Sicherheit über die zu erwartenden Kosten gibt, sind 
insbesondere im gerichtlichen Verfahren Vereinbarungen 
über den Streitwert möglich. Außerdem ist natürlich eine 
Stundenvereinbarung  besonders für Beratung und 
schriftliche Gutachten sinnvoll.

Die Rechtsanwälte in Deutschland sind - im Gegensatz zu 
anderen Berufen -  berufsrechtlich verpflichtet, über die 
Kosten und Risiken individuell aufzuklären. 
Lassen S ie s ich ind iv idue l l , unabhäng ig und 
professionell beraten!


